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Staatlichen Plankommission gemäß der Anlage zu die
ser Ordnung zu richten. Importanträge sind von den 
Antragstellern nach der Begutachtung durch eine Ar
beitsgruppe der Kommission „Maschinelle Datenver
arbeitung“ vor der Kommission „Maschinelle Daten
verarbeitung“ zu verteidigen. Die Bestätigung der Im
portanträge erfolgt durch den Vorsitzenden der Kom
mission „Maschinelle Datenverarbeitung“.

(3) Nach Bestätigung der Importanträge nimmt die 
WB Datenverarbeitungs- und Büromaschinen die Be
stellung des Bedarfsträgers entgegen und sichert über 
das Außenhandelsunternehmen Büromaschinen-Export 
GmbH den Vertragsabschluß.

(4) Der Planträger ist für die Sicherung ausreichen
der Vorbereit.ungsarbeiten zum Einsatz der Anlagen 
verantwortlich. Die Einsatzvorbereitungen sind Be
standteil des Planes der Einrichtung der Anlage beim 
Nutzer.

§3
Sonderregelungen für die Planung und Bestätigung 

von Importen

Werden Importe von Datenverarbeitungsanlagen mit 
Valutamitteln finanziert, über die einzelne Organe 
selbständig verfügen, oder werden Datenverarbeitungs
anlagen als Teil kompletter Projekte (z. B. Industrie
anlagen) importiert, dann gelten folgende Festlegungen:
1. Die aufzuwendenden Valutamittel werden nicht im 

Rahmen der vom Ministerrat bestätigten Mittel 
für Datenverarbeitungsanlagen bilanziert.

2. Der Planträger ist verpflichtet, vor Aufnahme von 
Importverhandlungen über Rechen- und Datenver
arbeitungsanlagen ein Gutachten der Arbeitsgruppe 
gemäß § 2 Abs. 2 einzuholen. Ausfertigungen des 
Gutachtens erhalten der Vorsitzende der Kommis
sion „Maschinelle Datenverarbeitung“ und der Plan
träger.

3. Die Bestätigung des Importes erfolgt nach schrift
licher Zustimmung durch das übergeordnete zen
trale staatliche Organ durch den Vorsitzenden der 
Kommission „Maschinelle Datenverarbeitung“.

§4
Sicherung eines sach- und plangerechten Importes von 

elektronischen Rechen- und Datenverarbeitungsanlagen

(1) Das Institut für Datenverarbeitung hat bis zum 
30. Juni 1965 eine Übersicht über importwürdige elek
tronische Rechen- und Datenverarbeitungsanlagen in 
Abstimmung mit dem Außenhandelsunternehmen Büro
maschinen-Export GmbH zu erarbeiten. Diese Übersicht 
ist ständig auf dem neuesten Stand zu halten und den 
Bedarfsträgern auf Anforderung zur Verfügung zu 
stellen.

(2) Anfragen über Liefermöglichkeiten von elektro
nischen Rechen- und Datenverarbeitungsanlagen an 
Produzenten oder Händler außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik erfolgen nur über das Außen
handelsunternehmen Büromaschinen-Export GmbH.

(3) Für Importverträge von elektronischen'Rechen- 
und Datenverarbeitungsanlagen, von Teilen derselben 
und peripheren Geräten ist nur das Außenhandels
unternehmen Büromaschinen-Export GmbH zuständig.

(4) Die Investitionsträger bzw. späteren Nutzer der 
zu importierenden Anlagen sind grundsätzlich vom

Außenhandelsunternehmen Büromaschinen-Export 
GmbH iri die Verhandlungen mit den in Frage kom
menden ausländischen Lieferern vor Vertragsabschluß 
einzu beziehen.

(5) Reisen von Bürgern der Deutschen Demokrati
schen Republik zu Produzenten oder Händlern elektro
nischer Datenverarbeitungsanlagen außerhalb der Deut
schen Demokratischen Republik organisiert das Außen
handelsunternehmen Büromaschinen-Export GmbH und 
stimmt sie mit der WB Datenverarbeitungs- und Büro
maschinen ab.

§5
Import von Lochkartenmaschinen

(1) In Anlehnung an die Verfahrensweise beim Im
port elektronischer Rechen- und Datenverarbeitungs
anlagen erarbeitet die Staatliche Plankommission 
Orientierungsziffern für den Import von Lochkarten- 
und elektronischen Tabelliermaschinen, aufgeschlüsselt 
nach Jahren und Wirtschaftszweigen.

(2) Auf der Grundlage der Orientierüngsziffern der 
Staatlichen Plankommission erarbeiten die zentralen 
staatlichen Organe Verteilungsprogramme für ihren 
Bereich und übergeben diese der WB Datenverarbei
tungs- und Büromaschinen als bilanzierendem Organ. 
Die WB' Datenverarbeitungs- und Büromaschinen hat 
zu prüfen, ob bei den Bedarfsträgern die Voraussetzun
gen für den Einsatz der zu importierenden Anlagen 
gegeben sind.

(3) Der Abschluß von Importanträgen hat nur durch 
das Außenhandelsunternehmen Büromaschinen-Export 
GmbH zu erfolgen.

Anlage
zu vorstehender Ordnung

Angaben
zur Begründung von Importanträgen für elektronische 

Rechen- und Datenverarbeitungsanlagen

1. Kurze Charakteristik des Zweiges bzw. Betriebes, 
in dem die Anlage zum Einsatz kommen soll.

2. Beschreibung der zu automatisierenden ökonomi
schen bzw. technologischen Prozesse.

3. Angaben über Vorbereitungen für den Einsatz von 
elektronischen Rechen- und Datenverarbeitungs
anlagen.

3.1 Angaben zur Organisation der Einsatzvorbe
reitung

— Arbeitsprogramm für die Einsatzvorberei
tung einschließlich Terminfestlegungen und 
Kostenabschätzung für die Einsatzvorberei
tung;

— Umfang der zu verarbeitenden Daten, Art 
der Datenträger, Herstellung der Daten
träger;

— Datenflußpläne;
— Maßnahmen zur Erfüllung der kadermäßi

gen Voraussetzungen;
— z. Z. erreichter Stand der Einsatzvorberei

tungen;
Darüber hinaus sind beim Einsatz von Prozeß
rechnern anzugeben:


